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Sika Deutschland GmbH

Kornwestheimer Straße 107

70439 Stuttgart

Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände unter Verwendung des 

Wärmedämmschaums "Sikatherm NFF 2050"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 

zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst neun Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-23.12-2148 vom 8. August 2023.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-

standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 

erteilt.

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 

Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes 

darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle 

vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur 

Verfügung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-

lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-

nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 

müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 

geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 

vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 

erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Dieser Bescheid gilt für die Kerndämmung unter Verwendung des anorganischen Wärme-

dämmschaums "Sikatherm NFF 2050" zur vollständigen Ausfüllung des Hohlraums von 

zweischaligem Mauerwerk für Außenwände. Der Wärmedämmschaum wird nachträglich als 

Ortschaum in den Hohlraum von zweischaligem Mauerwerk eingeschäumt.

Das für "Sikatherm NFF 2050" notwendige Trockencompound wird aus Zement, mineralischen 

Füllern, Bindemitteln, Hydrophobierungsmittel und weiteren Zusätzen hergestellt.

Die Komponenten (Trockencompound und Treibmittel) von "Sikatherm NFF 2050" werden zu 

der Verwendungsstelle geliefert. Das gebrauchsfertige Trockencompound wird mit Wasser 

entsprechend der Dosierangabe in einem geeigneten Behälter nach Mischanweisung 

gemischt und zu einer homogenen Suspension dispergiert. Anschließend wird die Dispersion 

chemisch unter Einbeziehung eines Treibmittels bzw. alternativ mechanisch durch Einbringen 

von Luft aufgeschäumt und in den Hohlraum des zweischaligen Mauerwerks eingebracht.

Der aus den oben genannten Komponenten hergestellte Wärmedämmschaum "Sikatherm 

NFF 2050" ist nichtbrennbar.

1.2 Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

"Sikatherm NFF 2050" darf als Wärmedämmschicht für zweischaliges Mauerwerk mit Kern-

dämmung nach DIN 1053-11, Abschnitt 8.4.3.4, und für zweischaliges Mauerwerk mit Wärme-

dämmung (Hohlraum vollständig ausgefüllt) nach DIN EN 1996-2/NA2, NCI Anhang NA.D, 

verwendet werden.

Der Wärmedämmschaum "Sikatherm NFF 2050" ist dort anwendbar, wo die bauaufsichtliche 

Anforderung nichtbrennbar, schwerentflammbar oder normalentflammbar besteht.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Der Wärmedämmschaum muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren 

dem entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag.

Zusammensetzung und Herstellungsverfahrene sind beim Deutschen Institut für Bautechnik 

hinterlegt.

Änderungen dürfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik erfolgen.

2.1.2 Rohdichte

Jeder Einzelwert der Rohdichte von aus dem Wärmedämmschaum hergestellten Proben 

(Volumen der Probekörper mindestens 1000 cm³) muss im trockenen Zustand bei Prüfung 

nach DIN EN ISO 294703 mindestens 40 kg/m³ und höchstens 55 kg/m³ betragen.

Vor der Prüfung sind die Proben bei 70 °C bis zur Massekonstanz zu trocknen.

1 DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und Ausführung
2 DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Bemessung und Konstruktion 

von Mauerwerksbauten – Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung 

von Mauerwerk
3 DIN EN ISO 29470:2024-09 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte
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2.1.3 Wärmeleitfähigkeit

Die Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C Mitteltemperatur darf bei Prüfung nach DIN EN 126674 den 

Wert  10,tr = 0,0333 W/(m K) nicht überschreiten.

Die Prüfung erfolgt an Proben mit Probenkörperabmessungen in Länge und Breite von min-

destens 200 mm x 200 mm. Vor der Prüfung sind die Proben bei 70 °C bis zur Massekonstanz 

zu trocknen.

2.1.4 Brandverhalten

Der Wärmedämmschaum muss unter Berücksichtigung der Endanwendung nach Ab-

schnitt 1.2 die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse A1 nach 

DIN EN 13501-15 erfüllen.

Die Prüfungen zum Brandverhalten sind nach DIN EN ISO 11826 und DIN EN ISO 17167 

durchzuführen.

2.1.5 Wasseraufnahme

Der Wärmedämmschaum darf bei Prüfung nach DIN EN ISO 297678, Methode 1 A, bei kurz-

zeitigem, teilweisem Eintauchen nicht mehr als 3,0 kg/m² Wasser aufnehmen.

Der Wärmedämmschaum darf bei Prüfung nach DIN EN ISO 165359, Methode 1 A, bei lang-

zeitigem, teilweisem Eintauchen nicht mehr als 12,0 kg/m² Wasser aufnehmen.

2.1.6 Dimensionsstabilität bei 70 °C und 90 % relative Luftfeuchte

Der Wärmedämmschaum muss bei Prüfung nach DIN EN 160410 bei 70 °C und 90 % relative 

Luftfeuchte dimensionsstabil sein, d. h., die linearen Maße (Länge, Breite, Dicke) dürfen sich 

im Mittel nach der 28-tägigen Lagerung um nicht mehr als 2 % in Längen- und Breitenrichtung 

sowie Dickenrichtung verändern.

2.1.7 Dimensionsstabilität im Normalklima

Der Wärmedämmschaum muss bei Prüfung nach DIN EN 160311 im Normalklima dimensions-

stabil sein, d. h., die linearen Maße (Länge, Breite, Dicke) dürfen sich im Mittel nach der 28-

tägigen Lagerung bei 23 °C/50 % relative Luftfeuchte um nicht mehr als 2 % ändern.

2.1.8 Feuchteaufnahme (Absorption)

Der Wärmedämmschaum darf bei Prüfung der Feuchteaufnahme nach DIN EN ISO 1257112 

bei 23 °C und 80 % relativer Feuchte nicht mehr als 5 Masse-% Feuchte aufnehmen.

4 DIN EN 12667:2001-05 Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des 

Wärmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerät und dem 

Wärmestrommessplatten-Gerät - Produkte mit hohem und mittlerem Wärmedurch-

lasswiderstand
5 DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von 

Bauprodukten 
6 DIN EN ISO 1182:2020-11 Prüfungen zum Brandverhalten von Produkten - Nichtbrennbarkeitsprüfung
7 DIN EN ISO 1716:2018-10 Prüfungen zum Brandverhalten von Produkten - Bestimmung der Verbrennungs-

wärme (des Brennwerts)
8 DIN EN ISO 29767:2019-11 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurz-

zeitigem teilweisem Eintauchen
9 DIN EN ISO 16535:2019-10 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Wasseraufnahme bei lang-

zeitigem Eintauchen
10 DIN EN 1604:2013-05 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dimensionsstabilität bei 

definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen
11 DIN EN 1603:2013-05 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dimensionsstabilität im 

Normalklima (23 °C/50 % relative Luftfeuchte)
12 DIN EN ISO 12571:2022-04 Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - 

Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften
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2.2 Herstellung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung und Transport

Bei der Herstellung des Wärmedämmschaums sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 

einzuhalten.

Die Herstellung des Trockencompounds für den Wärmedämmschaum erfolgt im Herstellwerk.

Der Trockencompound wird zu der Verwendungsstelle geliefert und dort nach Mischanwei-

sung verarbeitet.

2.2.2 Lagerung

Die für die Komponenten des Wärmedämmschaums vom Antragsteller zur Verfügung zu 

stellenden Vorgaben zu Lagerung und Lagerzeit sind zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung

Die Gebinde der Ausgangsstoffe des Bauproduktes müssen vom Hersteller mit dem Überein-

stimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Län-

der gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen 

nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Weiterhin ist die Verpackung des Bauprodukts mit folgenden Angaben zu versehen:

 "Sikatherm NFF 2050" zur Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk für Außen-

wände nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung 

Nr. Z-23.12-2148

 Bezeichnung der Komponente

 Sika Deutschland GmbH, 70439 Stuttgart

 Herstellwerk13 und Herstellungsdatum13

 Verfallsdatum 

 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit des Wärmedämmschaums

 Brandverhalten: nichtbrennbar (Klasse A1 nach DIN EN 13501-15) im verarbeiteten aus-

gehärteten Zustand gemäß Anwendungsbedingungen nach allgemeiner bauaufsichtlicher 

Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung

Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:

 "Sikatherm NFF 2050" zur Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk für Außen-

wände nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung / allgemeiner Bauartgenehmigung 

Nr. Z-23.12-2148

2.3 Übereinstimmungsbestätigung

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der von dem 

Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit 

einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen 

Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikats einer hierfür anerkannten Zertifi-

zierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Über-

wachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 

der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür 

anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzu-

schalten.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit 

dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck ab-

zugeben.

13 Kann auch verschlüsselt angegeben werden.
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Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 

erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-

führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 

kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 

von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten all-

gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgeführten Maßnah-

men einschließen.

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis nicht-

brennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-

sung" in der jeweils gültigen Fassung14 sinngemäß anzuwenden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. 

Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

 Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

 Art der Kontrolle oder Prüfung

 Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 

oder der Bestandteile

 Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-

rungen

 Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-

wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 

für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnah-

men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht ent-

sprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlos-

sen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis 

der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine 

Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen, 

sind Proben nach dem in Tabelle 1 festgelegten Prüfplan zu entnehmen und zu prüfen und 

können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und 

Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prüfungen entsprechend Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kennzeich-

nung (Abschnitt 2.2.3) durchzuführen.

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis nicht-

brennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-

sung" in der jeweils gültigen Fassung14 sinngemäß anzuwenden.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzu-

bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Überwachungsstelle dem Deutschen 

Institut für Bautechnik und auf Verlangen der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde vor-

zulegen.

14 Zuletzt veröffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts für Bautechnik, Heft 2 vom 1. April 1997.
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Tabelle 1: Art und Umfang der Prüfungen im Rahmen des Übereinstimmungsnachweises

MindesthäufigkeitEigenschaft Prüfung

nach Abschnitt
Werkseigene 

Produktionskontrolle

Fremdüberwachung

Rohdichte 2.1.2 je Charge 2 x jährlich

Wärmeleitfähigkeit 2.1.3 - 2 x jährlich

Brandverhalten 2.1.4 siehe "Richtlinien…"15 2 x jährlich

Wasseraufnahme 2.1.5 - 2 x jährlich

Dimensionsstabilität bei 

Temperatur und Feuchte

2.1.6 - 2 x jährlich

Dimensionsstabilität im 

Normalklima

2.1.7 - 2 x jährlich

Feuchteaufnahme 2.1.8 - 2 x jährlich

Kennzeichnung 2.2.3 laufend 2 x jährlich

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

3.1 Planung und Bemessung

3.1.1. Brandverhalten

Der Wärmedämmschaum bei Verwendung nach Abschnitt 1.2 in Bereichen anwendbar, wo 

die bauaufsichtliche Anforderung nichtbrennbar, schwerentflammbar oder normalentflammbar 

besteht.

3.1.2 Wärmeschutz

Beim rechnerischen Nachweis des Wärmedurchlasswiderstandes der Bauteile gilt für den 

Wärmedämmschaum folgender Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:

 B = 0,035 W/(m·K)

Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes der gesamten Wandkonstruktion sind 

die Innenschale, die Wärmedämmschaum-Schicht und die Außenschale zu berücksichtigen.

Hierbei ist für die Dicke der ausgeführten Wärmedämmschaum-Schicht der mittlere lichte Ab-

stand zwischen den Mauerwerksschalen nach Abschnitt 3.2.1 anzusetzen.

3.1.3 Tauwasserschutz

Der rechnerische Nachweis eines möglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion nach 

DIN 4108-315 ist für den Wärmedämmschaum mit μ = 2 zu führen.

3.2 Ausführung

3.2.1 Einbau des Wärmedämmschaums

Vor Durchführung der Schäumarbeiten hat sich die ausführende Firma davon zu überzeugen, 

dass Außen- und Innenschale in einem ordnungsgemäßen Zustand sind, und dass das 

Mauerwerk keine Durchfeuchtung zeigt. Dabei ist auf die ordnungsgemäße Verfugung der 

Sichtflächen besonders zu achten. Fehlstellen und Risse in der Verfugung sind vor dem Ein-

bringen der Kerndämmung auszubessern.

Um die Austrocknung des Wärmedämmschaumes zu ermöglichen, darf dieser nicht zwischen 

diffusionsdichte Schichten eingeschäumt werden. 

Die Schäumarbeiten sind bei Lufttemperaturen von mindestens 15 °C durchzuführen.

15 DIN 4108-3:2024-03 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuch-

teschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und 

Ausführung
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Der Wärmedämmschaum ist entsprechend den vom Antragsteller herauszugebenden Verar-

beitungsanweisungen einzubauen. Besonders ist darauf zu achten, dass der Hohlraum des 

zweischaligen Mauerwerks vollständig ausgefüllt wird. Vorhandene Lüftungsöffnungen in der 

Vormauerschale müssen am Fußpunkt der Wand erhalten bleiben.

Die Dicke der Kerndämmschicht ist bestimmt durch den mittleren lichten Abstand zwischen 

den Mauerwerksschalen. Zur Ermittlung dieses Abstandes ist das Mauerwerk an mindestens 

5 Stellen je Geschoss und Wandfläche in der Lagerfuge anzubohren, und die Dicke des freien 

Hohlraumes ist zu ermitteln. Als Dämmschichtdicke gilt das Mittel aus den 5 Messungen (auf 

5 mm gerundet).

Die Dichte des Wärmedämmschaums (trocken) im eingebauten Zustand muss 40 kg/m³ bis 

55 kg/m³ betragen.

Der Wärmedämmschaum muss eine gleichmäßige Struktur und Färbung aufweisen.

Der Wärmedämmschaum darf nur von Unternehmen eingebaut werden, die ausreichende 

Erfahrungen mit dieser Bauart haben und vorher vom Antragsteller entsprechend geschult 

wurden. Der Antragsteller hat eine Liste der ausführenden Unternehmen zu führen und diesen 

zum Erfahrungsaustausch zur Verfügung zu stehen. Das ausführende Unternehmen darf nur 

Ausgangsstoffe verwenden, die entsprechend Abschnitt 2.2.3 gekennzeichnet sind. Im Rah-

men der Ausführung sind vom ausführenden Unternehmen mindestens die Prüfungen nach 

Tabelle 2, Spalte 3, auf der Baustelle durchzuführen. Die Ergebnisse sind der Überwachungs-

stelle (siehe Abschnitt 3.2.3.1) auf Verlangen vorzulegen.

3.2.2 Übereinstimmungserklärung

Die bauausführende Firma hat für jede Anwendungsstelle eine Erklärung der Übereinstim-

mung der Bauart mit der allgemeinen Bauartgenehmigung gemäß §§ 16a Abs. 5 i.V.m 21 Abs. 

2 MBO abzugeben, aus der folgendes hervorgeht:

 Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens

 Bauvorhaben/Bauteil

 Datum des Einbaus

 Dicke (mittlerer lichter Abstand) der Kerndämmung

 Rohdichte

 Erklärung der Übereinstimmung

3.2.3 Überwachung der Ausführung

3.2.3.1 Allgemeines

Die Ausführung der Kerndämmung ist durch eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle zu 

überwachen16. Das ausführende Unternehmen hat hierzu mit der Überwachungsstelle einen 

Überwachungsvertrag abzuschließen.

3.2.3.2 Umfang der Überwachung

Im Rahmen der Überwachung ist von der Überwachungsstelle die Ausführung zu überprüfen, 

mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Überwachung ist eine Erstprüfung durchzuführen, sind Proben nach dem in 

Tabelle 2, Spalte 4, festgelegten Prüfplan auf der Baustelle zu entnehmen bzw. herzustellen 

und zu prüfen und können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die 

Probeentnahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Überwachung der Ausführung sind der Zertifizierungsstelle, die im Rah-

men des Übereinstimmungsnachweises nach Abschnitt 2.3 eingeschaltet ist, vorzulegen. Die 

Ergebnisse sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und dem Deutschen Institut für Bau-

technik auf Verlangen vorzulegen.

16 nach § 16a, Abs.7 MBO bzw. der jeweiligen Landesbauordnung
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Tabelle 2: Art und Umfang der Prüfungen im Rahmen der Überwachung der Ausführung

MindesthäufigkeitEigenschaft Prüfung

nach Abschnitt
Kontrolle durch ausfüh-

rendes Unternehmen

Überwachungsstelle

Rohdichte 2.1.2 täglich je Bauteil

Wärmeleitfähigkeit 2.1.3 -

Brandverhalten 2.1.4** -

Wasseraufnahme 2.1.5 -

Dimensionsstabilität bei 

Temperatur und Feuchte

2.1.6 -

Dimensionsstabilität im 

Normalklima***

2.1.7 täglich je Bauteil

Feuchteaufnahme 2.1.8 -

Kennzeichnung 2.2.3 laufend

1 x jährlich*

* Der Antragsteller hat dafür zu sorgen, dass die ausführenden Unternehmen durch Führung einer Liste, in der die 

Baustellen und der beabsichtigte Zeitpunkt der Ausführung enthalten sind, die Voraussetzungen für diese Prü-

fungen schaffen. In Abstimmung mit der Überwachungsstelle können die Prüfungen ggf. an Rückstellproben, die 

das ausführende Unternehmen auf der Baustelle gesondert herstellt, erfolgen. Die Herstellungsdaten für die 

Rückstellproben sind zu dokumentieren und von der Überwachungsstelle zu kontrollieren.

** Prüfung nach DIN EN ISO 1716

*** Die Probekörpergröße kann mit der Überwachungsstelle vereinbart werden.

Frank Iffländer Beglaubigt

Referatsleiter Meyer
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